
fraüwe Angenes selig von Aspalt fraüwe zü Winßberg, Weiter und Wirich von
Winßberg90 Thilmann gegen 500 Gulden versetzt hatten. Sie beriefen sich jedoch
darauf, daß letztgenannter Wirich, der Vater Elses, oder schon sein Vater - dies
dürfte der 1328 urkundende Johann gewesen sein - all dies bereits vor der Verpfän¬
dung, also vor 1367, Gyltz von Bübingen überlassen habe. Es erging der schiedsge¬
richtliche Entscheid, Thilmann und seine Erben dürften die Güter solange nutzen,
bis die schuldige Summe abgetragen war. Eines der Siegel an der Urkunde stammte
vom Metzer Elekten Tielman Voiß ... als ein Rechter Lehen herre der obgenant
guter, wiger, mülen und brüle. Fraglich bleibt, inwieweit die Übertragung durch
Aleyt rechtssetzenden Charakter hatte, wenn der Herr von Vinsberg etwa zwanzig
Jahre zuvor bereits Mühle und Weiher der Abtei verkauft hatte. Die Interpretations¬
schwierigkeiten vergrößern sich noch, wenn man die Urkunde der Elizabeth de
Heiffange liest, die 1461 erklärte, sie habe Abt Petrus von Luxemburg die beiden
Urkunden von 1367 und 1406 überlassen. Weiler-Bettnach zahlte ihr dafür 120
Gulden und versprach die Feier von vier Seelmessen im Jahreskreis

*

91
. Es gibt kei¬

nen Anhaltspunkt dafür, daß eine der Übertragungen von 1459 oder 1461 Konzept
geblieben wäre; die Stücke weisen die Rechtskraft verleihenden Mittel auf. Die
Reihe der Unklarheiten komplettiert schließlich der Hinweis, der Komplex in
Kirsch sei bischöfliches Lehen gewesen. Es liegt kein ausdrücklicher Verzicht des
Bischofs auf seine Lehnsgewalt vor, doch scheint dies dadurch erklärbar, daß im
15. Jh. die Herrschaft Vinsberg aus dem bischöflichen Lehnsverband ausschied92 .

Die Mühle in Kuers wird zwar erst 1357 urkundlich belegt, doch gehörte sie zu die¬
ser Zeit bereits der Abtei Weiler-Bettnach. Eirairs von Fontoy erhielt die Mühle,
genannt convers molin, seyans entre Brouk et Fonthois mit dem angrenzenden
Wald auf eine nicht nach Jahren bemessene Dauer. Nach seinem Tod bzw. dem
Tod seiner Frau sollte die Mühle wieder an die Abtei zurückfallen. Als Gegenlei¬
stung hatte der Pächter lediglich die Mühle zu renovieren und in Betrieb zu halten;
jährliche Abgaben fielen für ihn nicht an93 . Dahinter mag man vielleicht die bei
derartigen Verpachtungen nicht unübliche Praxis vermuten, bei neuerrichteten oder
von Grund auf erneuerten Wirtschaftsbetrieben zunächst auf eigene Erträge zu ver¬
zichten, damit der Pächter seine Auslagen amortisieren konnte. Dies würde aber
bedeuten, daß man in Weiler-Bettnach wegen des Alters des Pächterehepaares die
Pachtzeit als zu gering einschätzte, um Zinseinkünfte zu fordern. Als die Abtei
1389 dem Prévôt Ancillon von Fontoy den Wald in convert moulin - die Mühle
scheint mittlerweile für den gesamten Ort namengebend geworden zu sein - ver¬

9^ Beide waren Brüder der Agnes.
91 ADM H 1845 Nr. 4 [1461 IX 14; französisches Vidimus einer deutschen Vorlage von 1681 IX 5].

Die beiden Stücke gingen nach dem Tod des Jakob Gerlach von Merrez, der sie zuvor verwahrt
hatte, an Weiler-Bettnach über. Vgl. hierzu allgemein R. SCHNEIDER: Güter- und Gelddepositen,
v.a. S. 105f.

92 REL III, S. 1193.
93 ADM H 1740; ADM H 1714, fol. 218r-219r [1357 X 6].
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